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für ein IngefiellterimohtthauB mit 9 SBohnungen
in Rheinau unb 120,000 gr.. für bie ©«Weiterung
beBJfôcrlftatfgeböubeS ber fahtohälen ©traf«
an ft alt in RegehBborf. Roe| oier IngefteEte ber
SEnftalt Rheinau mahnen in entfernten ©emeinben unb
teils In anbeten Kantonen, anbete beabftchtigen bie @rün=

bung etneB eigenen DauBfiattöeB, fobalb fie SBohnungen
finben. Mit ber ©rfieüuttg son einer Qmei', oier ®rei=
unb oier SSierjitnmerioo^nutigen glaubt man bem Sebürf«
ni§ auf längere ßeit genügen p fönnen. B« ber Strafe
anftalt in RegenBborf fehlen pmteil bie erforberlidjen
Sagerräume für Rohmaterialien, Halb« unb gertigfabri«
ïate. ©eit bem Sepge ber ©trafanfialt im Baßte 1901
ftnb in mfcßiebenen ©ewerbebetrieben, j. S. in ber
(Schreinerei, Rüferei, Sitchbinfeerei Stichbtufcei unb
RofoBweberei, bie mafcßlneEen Hinrichtungen fiarü »er«

mehrt morben, woburcß auch größere Saget an Roh >

materialien notroenbig mürben. ®ie 3nfaffen ber Infialt
toerben teils in ben IrbettBjeïïen, IrbeitBfâlen unb SBer?«

ftätten, teil» in bem auBgebeßnten lanbrnirtfchaftltcßen
©utbetriebe befcßäftigt. ®uïtf) bie jeßt noiwenbige luf«
Jiapelung genannter ESaren in ben BeEengängen gehen
bie Übetftä)t unb bie Möglichfeit ber RontroEe ber ©iräf«
linge oon ber BentralhaHe au§, alfo gerabe bie mefent«
liehen Vorteile beB panopttfeßen ©pfiemB, nach welchem
bie ©trafanftalt gebaut ift, setlote«, ober toerben boeß

ftar! beeinträchtigt, unb bie gielftcfjere Überwachung ber
IhftaltBtnfaffen toirb erfd)wert. ©B bleibe nichts anbereB

übrig, all burc| einen Reubau in ber Röße ber IrbeitB«
geliert unb SHrbeitSfäle bie notmenbigen MagajinrSume
p fdjaffen. ®utcß SSertoenbung oon InfialtBinfaffen für
bie luBgrabungB», gunbamentierungB«, ©freiner«, ®acß=
beefer« unb Bimmetarbeiten fßnne bie Roftenfumme »aßt«
fcßeinltcß etmai rebujieri werben; boeß hänge bas Maß
ber Rebuftion oom ©efangenenbefianbe unb ben Ret»
menbungSmögli^feiten ab, unb laffe ft<h nicht ootauB«
beftimmen.

Söaffernetforgung Diettfeïêit (Bütiäjfee). ®ie @e=

metnbeoerfammlung bewiEigte 2000 gr. für Slorftubten
für bie Serbefferung ber SBafferoerforgung.

Sctuttchei auB Meilen (Büricßfee). ®ie ©emeinbe«
oerfammlung genehmigte ben Intrag ber tßrimarfcßul«
pflege auf ©rteilung eineB RrebiteB oon 10,000 gt. für
bett ©inbau einer Ibwartwohnung im ©e|ul=
hauB gelbmeilen.

®«§ttsetl Sattgentfjai. ®et ©roße ©emeinberat be

ttiEigte einen Rrebtt oon 85,000 gr. für bie ©rwei«
terung beB@aBne§eB nac| bem ®orfe Soßmtl
®a§ 1909 erftettte ©aBroer! Sangenthal ift für eine

gerngaBoerforgung buräjauB leiftimgSfä^ig, weil
bei feiner ©rfieEung barauf Rücfficht genommen tourbe,
früher ober fpäter ben Infcßluß wetteret ©emeinben ber
Umgebung p ermögliche«. ©B ift eingerichtet für eine
tâglidje ïbgabe oon 2000 m h ber gegenwärtigst; Rer=
brauch beträgt bloß 750 m*. ®ie %Èber, ,bër"*proJeï=
tterten Rohrleitungen — inSgefamt muffen 4320 m Sei'
tungen erfteEt werben — ftnb fo berechnet, baß fie für
ben mutmaßlichen ftonfum für heute unb bie nächften
Bahrjehnte genügen, Bn Soßmit habe« M btë heute
bei einer ©httoohnerphl oon 1600 ißerfonett 100 lbon=
nenten gemelbet. ©in Settrag mit Soßwil regelt ba§
gegenfettige RedjiBoerhältniB ®ie Sertragibauer betragt
25 Bäht®- SBährenb biefer B«^ garantiert So^roil ben

pr Serjlnfung unb Kmorttfation ber Slnlagefoften not'
roenbigen Jährlichen Minbeftoerbraudh oon 24,000 m® @a§.

SSolttwngBSöK in Snprn. (!«§ ben Setfjanb»
lungen beB ©tabtrateS.) ®er Rat befshließt mit Rücfjtcht
auf ben immer no^i befiehenben Mangel an Rleintooh=
nungen gruitbffthli^ bie ©uboentionierung bet

SESohnbauprojefte ber Hlgemeinett Sauge'nof.
fenfthaft ber ©tabt Sutern, ber Saugenoffenfcljaft
Dellerhof 91. ©., ber girma Sallafier & ©te. unb
ber Sa«genoffenfc|aft Dbergrunb. In ben Regierung^
rat toirb ba§ @efue| gefteEt, ft^ bei ber ©uboentionie=

rung attgemeffen p beteiligen.
Sittlich e§ a«S Sitiern. ffio|l eine ber älteften

grentbett i]ßenftonen ht Sujern ift nunmehr abgetragen
toorbeu, unb an beten ©teile treten iPrt08t=9Bohnungen;
eB ift bieS bie frühere ißenfton ißfpffer an ber Brüggen»

torftraße, welch® uaöi @rricl)tung beB „fiotel Rational"
burch bie gamtlie ^fqffer oermietet tourbe, ©ine Retlje
oon Buhren führte btefe ißeufton gel. ißeper aEfettig
mufterailltig, ebenfo nachher? b. h- hil oor jttfa einem

Bahr, bie gamilie Sienj. ®aB ganje, hinter ber englifd^en

Äir^e gelegene ©runbpütf erwarb fpett Saumeifter Sau«
mann (girma Saumann & ©tteffenhofer), unb eë iß
auf ber öftlic|en» bisher unbebauten Dälfte beB lteal§
bereits ein fef)t hübfcheB SBohnliauS errietet würben,
ba§ auf nächften ©eptember bepgen werben foE. ©egen«

»artig ift ba§ alte ißenftonSgebäube bem ©rbboben gleich
gemalt, unb eB wirb mit bem Subau an ben öftlidjen
glügel begonnen, fo baß bort ein ®oppelwohnhau§ ent=

fteht, ba§ ber ganzen Rashbarf^aft pr B^rbe gereicht,

©lei^pitig wirb bie Btng0«utorftraße nunmehr burdhtoeg

auf gleiche Streite erfieEt, »a§ bei bem auch hört fiets

pnehmenben lutooerfehr fehr p begrüßen ift.'
^affernerförguttg ©teilt cm« Rßei». 2Bte bem

©tabtrat aui ÄarlBruh® berietet würbe, ift ba§ Urteil
bei SêjkîBrateB Ronftang in ©a^en 2Bafferfaffung im

„Himmelreich", ©ematfung Oeßningen, beftätigt morben.

®er RefurS ber MüEereibeßher, bie fteß in ißren Renten
feeeinträc^tigt glaubten, würbe abgewtefen unb ba§ cor«

{nftan^licße Urteil re^tigüliig erllärt. ®amit fann nun
mit ber SBaffetfaffung begonnen werben unb eB bürfte
biel @e!egenh®ii P® Sefchäftigang ber IrbeitBlofen bieten.

®er oon ber ©emetnbe h^fto bewißigte irebit beträgt
36,000 gr.

®ic grage 6er SJafleroerforgmtfl »o« SBiDnau
«nb ®tepoli>satt (®i. ©aUen) ift nun foweit abgeflärt,
baß ber ©emeinberat oon SlepolbBa» bfefelbe einer außer«

orbenilichen ©enteinbeoerfantmlung unterbreiten wirb,

9luc| in SBibnau fei man bereit, ber grage rafcß näher

p treten.

Kkffemtforgttttg Slrtö«. Racßbem fteß burch mehr«

fac|e SBafferunterfu^ungen ergeben hob baß bie ©ee«

wafferleitung teilweife - befeît ift unb bie Bisherigen Re«

paraturen nidot ben gewünfeßten ©rfolg aufweifen tro|
oerhältniBmaßig großer luBlagen, hat bie DrtBoermal«

tung befchloffen, fobalb wie möglich bis ganje See«

leitung burch eine neue p etfeßen. Um eoentueE einen

balbigen ©eewafferttefftanb ßtefür p benußen, muß ber

Rrebit nadhgefucht »erben, beoor befinitioe Offerten oor«

liegen, ®ie Roften bürften fteß auf runb 70,000 ^r.
belaufen. ®ie Urnenabßimmung für btefe frebiterteilung
ift auf ben 17. Banuar 1926 oorgefeßeit.

fan fitwr iteiifii
tu

®fe ®eifung beB RegierungStateB lautet:
RolfBabftimmung com 4. Mai 1919 tourbe baB ©efej
betr. bie Buieilung ber früheren R oror te an bie ©toot

9Binterthur angenommen unb bamit bie 7Ber ftaattidh ung

ber bistjer son ber ©tabt geführten höheren SefjranftaUen

befcßloffen. @^on 7 B«ho® früher war ber UebergonS

biefer ©shulen an ben Staat tnB luge gefaßt,
aber oon ben ©timmberechtigten oerworfen morben.

4S8 Musts. Mweiz. HsNdw.>°-Sà«g (.MeisteMê) Nr. 4»

für ein Angestelltenwohnhaus mit 9 Wohnungen
in Rheinau und 120,000 Fr. für die Erweiterung
des Werkstattgebäudes der kantonalen Straf-
anstatt in Regensdorf. Noch vier Angestellte der
Anstalt Rheinau wohnen in entfernten Gemeinden und
teils in anderen Kantonen, andere beabsichtigen die Grün-
dung eines eigenen Hausstandes, sobald sie Wohnungen
finden. Mit der Erstellung von einer Zwei-, vier Drei-
und vier Vierzimmerwohnungen glaubt man dem Bsdürf-
nis auf längere Zeit genügen zu können. In der Straf-
anstatt in Regensdorf fehlen zumteil die erforderlichen
Lagerräume für Rohmaterialien, Halb- und Fertigfabri-
kate. Seit dem Bezüge der Strafanstalt im Jahre 1901
sind in verschiedenen Gewerbebetrieben, z. B. in der
Schreinerei, Käserei, Buchbinderei, Buchdruckerei und
Kokosweberei, die maschinellen Einrichtungen stark ver-
mehrt morden, wodurch auch größers Lager an Roh -

Materialien notwendig wurden. Die Insassen der Anstalt
werden teils in den Arbeitszellen, Arbeitssälen und Werk-
stätten, teils in dem ausgedehnten landwirtschaftlichen
Gutbetriebe beschäftigt. Durch die jetzt notwendige Auf-
stapelung genannter Waren in den Zellen gängen gehen
die Übersicht und die Möglichkeit der Kontrolle der Sträf-
linge von der Zentralhalle aus, also gerade die wesent-
lichen Vorteile des panoptischen Systems, nach welchem
die Strafanstalt gebaut ist, verloren, oder werden doch
stark beeinträchtigt, und die zielsichere Überwachung der
Anstaltsinsassen wird erschwert. Es bleibe nichts anderes
übrig, als durch einen Neubau in der Nähe der Arbeits-
zellen und Arbeitssäle die notwendigen Magazinräume
zu schaffen. Durch Verwendung von Anstallstnsaffen für
die Ausgrabungs-, Fundamsntierungs-, Schreiner-, Dach-
decker- und Zimmerarbeiten könne die Kostensumme wahr-
scheinlich etwas reduziert werden; doch hänge das Maß
der Reduktion vom Gesangenêàstaà und den Ver-
Wendungsmöglichkeiten ab, und lasse sich nicht voraus-
bestimmen.

WassêNvêrsorgUNg Obsrrîàn (Zürichsee). Die Ge-
meindeversammlung bewilligte 2000 Fr. für Vorstudien
für die Verbesserung der Wasserversorgung.

Bauliches aus Meilen (Zürichsee). Die Gemeinde-
Versammlung genehmigte den Antrag der Primarschul-
pflege auf Erteilung eines Kredites von 10,000 Fr. für
den Einbau einer Abwartwohnung im Schul-
Haus Feldmeilen.

Gaswerk LangentHal. Der Große Gemeinderat be

willigte einen Kredit von 85,000 Fr. für die Erwei-
terung des Gasnetzes nach dem Dorfe Lotzwil.
Das 1309 erstellte Gaswerk LangentHal ist für eine

Ferngasversorgung durchaus leistungsfähig, weil
bei seiner Erstellung darauf Rücksicht genommen wurde,
früher oder später den Anschloß weiterer Gemeinden der
Umgebung zu ermöglichen. Es ist eingerichtet für eine
tägliche Abgabe von 2000 m°, der gegenwärtM, Ver-
brauch beträgt bloß 750 m'. Die HaKber-dê"pro;ek-
tierten Rohrleitungen — insgesamt müssen 4320 m Lei-
tungen erstellt werden — sind so berechnet, daß sie für
den mutmaßlichen Konsum für heute und die nächsten
Jahrzehnte genügen. In Lotzwil haben sich bis heute
bei einer Einwohnerzahl von 1600 Personen 100 Abon-
NLnten gemeldet. Ew Vertrag mit Lotzwil regelt das
gegenseitige Rechtverhältnis. Die Vertragsdauer beträgt
25 Jahre. Während dieser Zeit garantiert Lotzwil den

zur Verzinsung und Amortisation der Anlagekosten not-
wendigen jährlichen Mindestverbrauch von 24,000 ml' Gas.

- WshNNNgsva« in Luzern. (Aus den VerHand-
lungen des Stadtrates.) Der Rat beschließt mit Rücksicht
auf den immer noch bestehenden Mangel an Kleinwoh-
nungm grundsätzlich die Subvsntionierung der

Wohnbauprojekte der Allgemeinen Baugenos-
senschast der Stadt Luzern, der Baugenossenschaft

Kellerhof A.-G., der Firma Vallaster â Cie. und
der Baugenossenschaft Obergrund. An denRegierungs-
rat wird das Gesuch gestellt, sich bei der Subvention^-
rung angemessen zu beteiligen.

Bauliches «s Luzern. Wohl eine der ältesten
Fremden Pensionen in Luzern ist nunmehr abgetragen
worden, und an deren Stelle treten Privat-Wohnungen;
es ist dies die frühere Pension Pfyfser an der Zinggen-
torstraße, welche nach Errichtung des „Hotel National"
durch die Familie Pfyffer vermietet wurde. Eine Reihe
von Jahren führte diese Penston Frl. Peyer allseitig
mustergültig, ebenso nachher, d. h. bis vor zirka einem

Jahr, die Familie Bienz, Das ganze, hinter der englischen
Kirche gelegene Grundstück erwarb Herr Baumeister Bau-
mann (Firma Baumann A Stieffenhofer), und es ist

auf der östlichen, bisher unbebauten Hälfte des Areals
bereits ein sehr hübsches Wohnhaus errichtet worden,
das aus nächsten September bezogen werden soll. Gegen-

wärtig ist das alte Psnsionsgebäude dem Erdboden gleich

gemacht, und es wird mit dem Anbau an den östlichen

Flügel begonnen, so daß dort ein Doppelwohnhaus ent-

steht, das der ganzen Nachbarschaft zur Zierde gereicht.

Gleichzeitig wird die Zinggentorstraße nunmehr durchweg
auf gleiche Breite erstellt, was bei dem auch dort stets

zunehmenden Autoverkehr sehr zu begrüßen ist.

WssiêWêîssrglmg Stein KM Rhein. Wie dem

Stadtrat aus Karlsruhe berichtet wurde« ist das Urteil
des Bezirksrates Konstanz in Sachen Wasserfassung im

„Himmelreich", Gemarkung Oehningen, bestätigt worden.
Der Rekurs der Müllereibesitzer, die sich à ihren Rechten

beeinträchtigt glaubten, wurde abgewiesen und das vor-
instanzliche Urteil rechtsgültig erklärt. Damit kann nun
mit der Wasserfassung begonasn werden und es dürste
dies Gelegenheit zur Beschäftigung der Arbeitslosen bieten.

Der von der Gemeinde hiefür bewilligte Kredit beträgt
36,000 Fr.

Die Frage der Wasserversorgung von Widnau
und Diepoldsa« (St. Gallen) ist nun soweit abgeklärt,
daß der Gemeinderat von Diepoldsau dieselbe einer außer-

ordentlichen Gemeindeversammlung unterbreiten wird.

Auch in Widuau sei man bereit, der Frage rasch näher

zu treten.
Wasserversorgung ArSon. Nachdem sich durch mehr-

sache Wasseruntersuchungen ergeben hat, daß die See-

Wasserleitung teilweise - defekt ist und die bisherigen Re-

paraturen nicht den gewünschten Erfolg ausweisen trotz

verhältnismäßig großer Auslagen, hat die Ortsverwal-
tung beschlossen, sobald wie möglich die ganze See-

leitung durch eine neue zu ersetzen. Um eventuell einen

baldigen Seewassertiefstand htefür zu benutzen, muß der

Kredit nachgesucht werden, bevor definitive Offerten vor-

liegen. Die Kosten dürsten sich auf rund 70,000 Fr.

belaufen. Die llrnenabstimmung für diese Krediterteilung
ist auf den 17. Januar 1926 vorgesehen.

Ka« einer Neuen àntmîslchule
« MàrthUV.

Die Weisung des Regierungsrates lautet: Juder
Volksabstimmung vom 4. Mai 1919 wurde das Gesetz

betr. die Zuteilung der früheren Vororte an die Stadt

Winterthur angenommen und damit die Verstaatlichung
der bisher von der Stadt geführten höheren Lehranstalten

beschlossen. Schon 7 Jahre früher war der Uebergang

dieser Schulen an den Staat ins Auge gefaßt, damai»

aber von den Stimmberechtigte« verworfen worden.



Jh. 40 gl»#«» fgltteig. $anbt».«,8ett**ll („aWeifterMatt") 459

S * '

Langloehbohr-BKaselilne
mit Stemmapparat und eingebautem Vorgelege,

II MÜLLER & C9
i»fŒHMM»HSKHli® EtSHMHSKSMSt

brugg
«I und SLfSSfi SPBZBA&JMUMtK

« ÏWS HIN BAU 1?@H

SÄGERH- und HOLZ-
8EARBEITUNGSNASCHINEII

©@e

SRunmeht bilbete er einen roefentlic|en Seil ber Sebin»
gütiger« für bie ©tabtoereinigung, Me burch Me ttebernahme
ber Saften für bie ben Sebürfniffen MlnterthurS unb
bet äußeren ÄantonSteile bienenben ^ß^eren ©dplen
burch ben Staat erleichtert werben faßte, ©iefe @nt=

lafimtg war um fa wirîfamer, als eine grünbliche |>er=
fteßung unb Erweiterung beS ber Schule bienenben ©e=
BäubeS fdgon 1912 als notroenbig erf^ien, unb bis 1919
no# bringlicftet geworben war.

®aS äußerlich ftattliche ©gmnaftum an' ber ©iabt=
hauSfiraße entfpric|t nad) feinen inneren Einrichtungen
ben Sebürfniffen einer Mittelfdple nicht mehr ; nament*
lic| bie [Räume, bie bem nat«£wiffenfc|afitici|en Unterricht
p bien en haben» genügen ihrem 3«>ede in feiner [Ridf
tung. 9Beiter bebarf bas ©ebäube gtünblicher Urnge»
fialtungen, unter benen befonbers ber ©rfajj ber oer=
alteten §etpng unb ber Umbau ber Haupttreppe nam=
|afte Mittel etforbern. Mit biefen Erneuerungen ift
aber ben Sebürfniffen ber ©djule, bie in bem buret)
SacfTunb 9lußenmauetn umgrenjten [Raum feinen Pla§
p gefunber Entwidlung finbet, nirfjt [Rechnung getragen.

S)le Uebernahmeoerträge nahmen bähet außer bem
Umbau beS befie|enben ©djulhaufeS bie Errichtung eines

SrgänjungSbaues in luSft^t; ju biefem Seßufe hatte
bie Siabt außer bem Hauptgebfiube unb bem £urnhauS
ben Saupla| für jene Erweiterung unentgeltlich abju»
ptreten,

Schon balb na^bem ber Staat ben Setrieb ber
8anton§fc|uIe übernommen hatte» itm|te ftdj bie Sehörbe
baoon fibetjeugen» baß bie Uebernahmeoerträge feine
glüdtiche Sofung ber Saufrage oorgefelfen hatten; benn
einerfeitS erwies fleh bie Verrichtung be§ befie|enben
®ebäube§ als fehr foftfpietig, o|ne recht p beliebigen,,
unb anberfettS mürbe bie Serteilung ber @c|ule auf 2
©ebäube ben Setrteb unb bie 3l«ffic|i ftarf etfefsweren.
8u biefen Sefeenfeii ber fantonalen Sehörben farn in
®intertl)ur bie ErfenntniS, bai jtch ber Peubau auf bem
iafür oorgefehenen Sauplatj rote ein, [Riegel in ben @tabt=
garten einrieben «nb für aße 3®tt efae groijügige Ver=
®enbung bei ftäbtifc|eti XtecslS oethinbem mürbe.

[Regteruno.Srat unb ©tabtrat traten baher gemeinfam
Wf bie Prüfung ber §=tage ein, ob' nicht eine beffere
uSfung gefunben werben fönnte, unb balb ergab ftd) bie

«nfümmtge 9lnftdjt, baß nur ein Sleubau für bie ganje

©e|ule fomohi ben Sebüifniffen ber ©djule, als bem pn=
tereffe ber ©tobt 3Btatertl)ut gerecht p werben oermöge.

3« weiterer Verfolgung MefeS ©ebanfenS würbe
bie 2BahI etneS SauplaheS für einen [Reubau erwogen.
Unter ben com ©tabtrat oorgef^lagenen Saufteßen fiel
bie SBahl auf einen pia% an ber [Rgcßenbergfiraße, ber
oom [RegierungSrat im ©eptember 1920 fäuftich erworben
würbe,

3»it ©eroinnung eines SauprojefteS würbe ein SBett*
bewerb eröffnet, ber bap führte, baß baS Preisgericht
au§ ben eingereihten 84 projeîten baSjenige ber ©ebrüber
Pfifier in 3ürt<h in erfte Sinie fteöte, unb ba§ bie be^

teiligten Setjörben rafh p bem ©htuffe fönten, eS habe
bie SluSführuttg ber Saute auf ©runb biefer Vorlage p
erfolgen.

®ie Verhanblungen über bie 3lenberung beS Ver>

trageS oon 1919 führten fobann im Mai 1925 p einer
Einigung jwtfhen IRegierungSrat unb ©tabtrat SBinter»
thur. ®abet ging man baoon au§, ba^ bie bem ©taate
abgetretenen unb oon ihm übernommenen Siegenfchaften
für ben gaü ber Etfießung eineS [ReubaueS wieber in
bie freie Verfügung ber ©tabt SBinterihur übergehen
foßen. Sefonbere ©djwtaigfeiten bot bie ©chä^ung
biefer Siegenfehaften, ba bie Meinungen Ü6er ben ber
©chütpng pgrunbe p legenben SCßert (VorfriegSjeit,
Vertrag oon 1919, .ße^punft ber [Rüdübertragung) unb
auch über anbete wichtige Punfte pnächft weit ausein»

anbergingen. Sagen boh fachmünnifche ©hätjungen oon

j|0,0b0'f|*bi§ p 1,460,000 gfr. oor!
pah, langen^ Unterhanblungen fanb eine Einigung

auf ber ©runbldge ftatt, ba| ber Äcmton einen Neubau

für bie ganp ÄantonSfhule erfteßt, baß 2Btntertlpr ihm
als Seitrag an bie Saufoften unb für ben Vergeht auf
bie Abtretung ber im Vertrag oon 1919 bejeidpeten
©runbftüde 900,000 gto.nfen p bejahten hat, ba§ ber
Santon baS befte|enbe ©hulhauS unb bie $ur«haße bis

jum Sejuge beS SReubaueS unentgeltlich benutzen barf,
unb ba§ bie in biefer Qelt notroenbigen Hauptreparaturen
im EinoerftänbniS beiber Seile oorjunefmen unb grunb=
fähßch oon ber ©tabt ju bejahten ftnb.

®iefem Slbfommen, auf beffen Einjelheiten weitet
unten jurüdjufommen ift, haben bie ©timmbereehiigten
oon Sßlntert|ur am- 25. Dftober 1925 mit 8220 3a
gegen 3368 Stein jugeftimmt.
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Nunmehr bildete er einen wesentlichen Teil der Bedin-
gungen für die Stadtvereinigung, die durch die Uebernahme
der Lasten für die den Bedürfnisse« Winterthurs und
der äußeren Kantonsteile dienenden höheren Schulen
durch den Staat erleichtert werden sollte. Diese Gut-
lastung war um fo wirksamer, als eine gründliche Her-
stellung und Erweiterung des der Schule dienenden Ge-
bäudes schon 1912 als notwendig erschien, und bis 1919
noch dringlicher geworden war.

Das äußerlich stattliche Gymnasium an der Stadt-
hausstraßx entspricht nach seinen inneren Einrichtungen
den Bedürfnissen einer Mittelschule nicht mehr; nament-
lich die Räume, die dem naturwissenschaftlichen Unterricht
zu dienen haben, genügen ihrem Zwecke in keiner Rich-
tung. Weiter bedarf das Gebäude gründlicher Umge-
staltungen, unter denen besonders der Ersatz der ver-
alteten Hetzung und der Umbau der Haupttreppe nam-
hafte Mittel erfordern. Mit diesen Erneuerungen ist
aber den Bedürfnissen der Schule, die in dem durch
Dach'und .Außenmauern umgrenzten Raum keinen Platz
zu gesunder Entwicklung findet, nicht Rechnung getragen.

Die Uebernahmeverträge nahmen daher außer dem
Umbau des bestehenden Schulhauses die Errichtung eines

Ergänzungsbaues w Aussicht; zu diesem Behufe hatte
die Stadt außer dem Hauptgebäude und dem Turnhaus
den Bauplatz für jene Erweiterung unentgeltlich abzu-
zutreten.

Schon bald nachdem der Staat den Betrieb der
Kantonsschule übernommen hatte, mußte sich die Behörde
davon überzeugen, daß die Uebernahmeverträge keine

glückliche Lösung der Naufrage vorgesehen hatten; denn
einerseits erwies sich die Herrichtung des bestehenden
Gebäudes als sehr kostspielig, ohne recht zu befriedigen,.
und anderseits würde die Verteilung der Schule auf 2
Gebäude den Betrieb und die Aussicht stark erschweren.
3u diesen Bedenken der kantonalen Behörden kam in
Winterthur die Erkenntnis, daß sich der Neubau auf dem
dafür vorgesehenen Bauplatz wie ein Riegel in den Stadt-
garten einschieben und für alle Zeit eine großzügige Ver-
Wendung des städtischen Areals verhindern würde.

Regierungsrat und Stadtrat traten daher gemeinsam
auf die Prüfung der Frage ein, ob nicht eine bessere
Lösung gefunden werden könnte, und bald ergab sich die

kmstimmige Ansicht, daß nur ein Neubau für die ganze

Schule sowohl den Bedürfnissen der Schule, als dem In-
teresie der Stadt Winterthur gerecht zu werden vermöge.

In weiterer Verfolgung dieses Gedankens wurde
die Wahl eines Bauplatzes für einen Neubau erwogen.
Unter den vom Stadtrat vorgeschlagenen Baustellen fiel
die Wahl auf einen Platz an der Rychenbergstraße. der
vom Rsgierungsrat im September 1920 käuflich erworben
wurde.

Zur Gewinnung eines Bauprojektes wurde ein Wett-
bewerb eröffnet, der dazu führte, daß das Preisgericht
aus den eingereichten 84 Projekten dasjenige der Gebrüder
Pfister in Zürich in erste Linie stellte, und daß die be-

teiligtm Behörden rasch Zu dem Schlüsse kamen, es habe
die Ausführung der Baute aus Grund dieser Vorlage zu
erfolgen.

Die Verhandlungen über die Aenderungides Ver-
träges von 1919 führten sodann im Mai 1925 zu einer
Einigung zwischen Rsgierungsrat und Stadtrat Winter-
ihm. Dabei ging man davon aus, daß die dem Staate
abgetretenen und von ihm übernommenen Liegenschaften
für den Fall der Erstellung eines Neubaues wieder in
die freie Verfügung der Stadt Winterthur übergehen
sollen. Besonders Schwierigkeiten bot die Schätzung
dieser Liegenschaften, da die Meinungen über den der
Schätzung zugrunde zu legenden Wert (Vorkriegszeit,
Vertrag von 1919, Zettpunkt der Rückübertragung) und
auch über andere wichtige Punkte zunächst weit ausein-
andergingen. Lagen doch fachmännische Schätzungen von

MMV M'bis M 1,460,000 Fr. vor!
^'^.Wach, langen, Unterhandlungen fand eine Einigung

aus der Grundläge statt, daß der Kanton einen Neubau

für die ganze Kantonsschule erstellt, daß Winterthur ihm
als Beitrag an die Baukosten und für den Verzicht auf
die Abtretung der im Vertrag von 1919 bezeichneten

Grundstücke 900.000 Franken zu bezahlen hat, daß der
Kanton das bestehende Schulhaus und die Turnhalle bis

zum Bezüge des Neubaues unentgeltlich benutzen darf,
und daß die in dieser Zeit notwendigen Hauptreparaturen
im Einverständnis beider Teile vorzunehmen und gründ-
sätzllch von der Stadt zu bezahlen sind.

Diesem Abkommen, auf dessen Einzelheiten weiter
unten zurückzukommen ist, haben die Stimmberechtigten
von Winterthur am 25. Oktober 1925 mit 8220 Ja
gegen 3368 Nein zugestimmt.
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Ser ©ègierunglrat beantragt nunmehr bem Santonl=
rat, bte oorliegenben ©ertrüge feinerfeltl ju genehmigen,
unb unter ©orbehalt ber Bufümmung bel ©olfel bie

Sur lulführung erforberltchen Srebite ju erteilen.
Surch ben ©ertrag, auf ©runb beffen bie ©erftaat*

tic^ung ber böseren Sehranftalten 9Binterth«rl erfolgte,
oerpflichtete fidfj ber Santon, tiefe jroeite Santonlfdjjule
fo su geftalten, bafj fte ihren 80« erreichen unb fiel;
ben roadhfenben ©ebürfntffen entfprecfeenb entroidfeln fann
unb bte längft brlnglidh geworbene Baufrage gelöft roirb,

Sie Santonlfchule 9Blntertl}ur fetjt fid) pfammen
aul bem ©pmnaftum unb ber Qnbuftriefdiule. @ntfpre=
d^enb ber für bte Santon!fc£)ule Büricf) befiehenben ge=

fetjlichen Regelung fdhliefjt bal ©pmnafium an bie 6.

©rimarflaffe an; bie Qnbuftrtef^ule, bie früher an bie
3. ©efunbarflaffe anfdjlojj, fd^lie|t nunmehr erftmall im
©d&uljahr 192,5/26 ebenfalls an bie 2. ©efunbgrfdjüU
flaffe an. Im ©umnafium »erben pr prjeit bie klaffen
1—4 in je sroei parallelen geführt. $n ber $nbuftrte-
fd^ule roirb ber Unterricht einzelner $äe|er gefonbert er=

teilt: a) für ©djüler, bie iecSmifßjen ©eruflarten fidh

proenben ; b) für Sehramtlfanbibaten. ©nbe ©ejember
1924 jühlte bte ©dple 289 Schüler; baoon entfallen
auf bal ©pmuäfium 225, auf bie $nbufiriefdhule 64.
9tach bem 3Bo|nort ber ©Itern oerteilen ftch bie Schüler :

©tabt 3ßintertt)ur 218, anbere ©emetnben beë Santon!
61, übrige ©dhroeis 10; nach bem ©ürgerort: 3Bintp
thur 108, anbere ©emetnben bei Santonl 90, übrige
©djroeij 85, lullanb 6.

3111 ftäbtifche ©djple roirb mit teilroeife bem gleiten
Seljrförpet roie bie Santonlfdfjule bie höhere 93iäb^en=
fdple mit 2 klaffen geführt. ©In befonberel Ibfommen
mit bem ©tabtrat Sßinterthur orbnet bie finanziellen ©e*
Ziehungen sroifchen bem Staat unb ber ©tabt SBintertbur.

Sal an ben Staat übergegangene ©äjutgebaube ent=

fpridht feiner Slufgabe nic|t mehr, unb läfsi eine @rroei=

terung ber ©dple nicfjt su. Unter allen Umfiänbe«
müßte el unter erheblichen Soften umgebaut unb erroeh
tert roerben. Sie notroenbige IHaumoermebrung burch
einen ©rgänsunglbau auf bem Ijieför inl luge gefaxten
©auplaij su geroinnen, roäre, roie bereits aulgeführt roor=
ben ift, oom ©tanbpunft ber ©c|ute aul unsroecftnäßig,
unb ba bei ber ©eljörbe unb ©eoötferung SBinterilprl
aul ftübtebaulidhen ©rünben berechtigte ©ebenfen er >

roachfen gegen bie lulfükung einel folgen ©rojeftel,
roühre roo|l eher s« prüfen, ob fief) nicht bie erforberlidje
©rroeiterung butcf) eine ©ergrößerung bei ©cfjulhaufel
felbft erzielen ließe. Stefe grage ift forgfältig unterfucht
roorben. Sabei hat ftdj ergeben, baß — aHerbingl unter
©efchneibung bei ©csuprogrammel — eine Söfung su
finben rodre, bei ber mit einem lufroanb oon 1,600,000
gr. roenigftenl für bie ndchfien ©ebürfniffe geforgt roet*
ben fönnte, in ber Söeife, baß ein lulbau nac| ber
©ücffeite aulgeführt roirb. ©I liegt tnbeffen auf ber
§anb, baß ein ißrojeft, bei bem man in bet f)auptfac|e
an eine befteljenbe, nicht befriebigenbe Staumeinteilung
gebunben ift, ungünftiger ift, all bie ©rridhtung eine!

• Üleubauel, in bem bie einzelnen Seile in organise ©er»
binbung gebraut roerben fönnen, unb ber auch fünftige
©ebürfniffe angemeffen berücffichtigi. ®er Vorteil einel
Steubauel ift um fo großer, roenn bafür ein ©auplah
gerodhlt roerben fann, ber bem gerdufdpoHen Serîehr
entrüdt ift, rodhrenb ber Unterriét im alten §aul in un--

leiblicher SBeife bur^ ben ©trafjenldtm geftört roirb.
Sie ©ntfcheibung swiften Um= unb lulbau einerfeit!
— Steubau anberfeitl, ift baljet raf^ getroffen, roenn
bie SSorteile bei letjtern, nicht mit aHju großen Opfern
erfauft roerben müffen. ®ie Sehörben bei Danton! unb
ber ©tabt SSinterthur finb barin einig, öafj biel bei bem

oorliegenben Sleubauprojeft ber Çatt ift, für bal nun

bie ©enehmigung unb Urefciterteilung beantragt roirb.

®al oon ber ©djulbehörbe aufgeftellte Saupro=
gram m fieht neben 26 ^laffensimmern bie SöereitfteUung
an 3aht genügenber unb sroecfmäfjig eingerichteter Stäume

für ben notroenbigen ©pesialunterri^t (biologie, ^hqfct,
©hemte, ©eographle, ©ingen, Surnen) oor.

SBenn bie 3«hf ^ Maffensiramer biejenige ber heu=

tigen Ibteilnngen ûberfdjreitet, fo ift bamit ber fünfttgen
©ntroictlung ber Schule oorforgli^ Stechnung getragen,
geftü^t auf feie ©rfahrung, bie man bei ber neuen Karo
tonlfdple in fjürich gemacht hat, roo fidh bal anfb|ei=
nenb überrei^li^ bemeffene Programm nach ganj furjer
8eit all s« fnapp berechnet errotel.

9Bie mit bem 53auprogramm, fo ift auch mit bem

SBauplah Me Klüftige ©ntroiiilung äöinterthurl berücE=

fichtigt roorben. ©r liegt außerhalb ber bieten ftäbtn
fchen Bebauung. 8n Sßlnterthur felbft rourben juerft
Sêbenîen laut roegen biefer Ibgelegenheit. immerhin
finb bie ©ntfernungen nicht aHs« grofj, unb mit ber

lulbehnung ber ©labt roirb bal Zentrum ber gewählten
^aufteile immer näher rüden. Ibgefeljen oom Sanbpreil,
ber ftch für feinen ber anbern bilfutierten unb mehr im

Qnnern ber ©tabt gelegenen 33auplähe fo günftig fteüte,

empfiehlt fidh bal für bie tantonlfdhnle geroählte öau>
terrain bur^ feine ruhige unb fonnige Sage.

2Benn el nach feiner SSobengefialtung ber ißrojeftte»

rang feine gans teilte lufgabe ftetlte, fo finb bie @(|n)ie=

rigfeiten oon ben SSerfaffern bei erftprämiierten unb oon
ber ^ehörbe suï lulführung angenommenen ißrojefte!
in oorsüglidher 2öeife übecrounben roorben, unb el roirb
affiinterthur mit ber ^»erfteEung ber neuen J?anton!fchute
an bominierenber ©teile ein bemerfenlroertel ©auroerf,
erhalten.

Stach ben oorliegenben ©auplänen roirb bte Sage am

Çang s« einer ©ruppierung ber ©aulidhfeiten aulgenüht,
bie oom ©tanbpunft ber Schule oorteilhaft ift, unb
gleich ard)UeKoni|d| günftig roirft. ®er langgeftredte
Zentralbau enthält neben ben allgemeinen ©erroaltungs=
räumen bie eigentlichen tlaffensimmer; ihm finb auf
beiben Seiten um ein ©tocfroetf iiefer liegenbe glügeO
bauten angegliebert unb oorgebaut, auf bie in jtücdf®

mäßiger SBeife bie ©pesialräume für bte naiurroiffero
fdhaftlidhen Unterri^tlfä^er oerteilt ftnb. ®ie ®i!po=
fition ber Qugänge oon aufjen, ber Sreppen unb Sorti«
bore im Innern, ift flat unb überfichtHcf), unb roirb bert

©ebürfniffen ber Schule in befter SBeife gerecht. Unter

ber oor bergtoni bei ^auptgebäubel Hegenben Serräffe
finben fidh in gefcfjicfter ©erroertung bei abfaüenben @e=

länbel Turnhalle unb ©ingfaal eingebaut, unb baoor

breitet ftch öet roette Surn= unb @pielpla| aul. Df)M
lufroanb f^mücfenber Bataten roirb bur^ bie ©lieberung
ber ©ebäubemaffen eine monumentale SBirfung ersielt.

Sie ©auf often finb nach bem auf ©runb ber SSetb

beroerbloorlage aulgearbeiteten befinitioen ©auprojeft be=

rennet, rote folgt:
©ebäube 2,800,000 gr.
Umgebunglarbeiten 299,500 „
©töblierung 251,900 „

3,351,400 #r.
Sasu fomtnen bie Soften für ben Infauf ber Siegelt'

fchaft: 185,000 gr., fo ba§ fidh'eine ©efamtfoftenfumme
ergibt oon 3,536,400 g=r. tJlaäjbem fidh bie ©tabt 9Bin=

terthur oerpflichtet hat, für bie StücfÜbertragung ber bur^
ben ©ertrag oon 1919 abgetretenen Siegestfchaften unb

an bie Sûoften belSîeubauel einen ©eitrag pon 900,000 ffo

S« leiften, roirb ber Santon bwt^ ben ©eubau mit
2,636,500 belaftet bleiben. Qn biefem Um fange fu^töer
©egierunglrat um einen ©aufrebit nach, ber ber ©euch'

migung burdf) bie-Stimmberedhtigten bebarf.
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Der Regierungsrat beantragt nunmehr dem Kantons-
rat, die vorliegenden Verträge seinerseits zu genehmigen,
und unter Vorbehalt der Zustimmung des Volkes die

zur Ausführung erforderlichen Kredite zu erteilen.
Durch den Vertrag, auf Grund dessen die Verstaut-

lichung der höheren Lehranstalten Winterthurs erfolgte,
verpflichtete sich der Kanton, diese zweite Kantonsschule
so zu gestalten, daß sie ihren Zweck erreichen und sich

den wachsenden Bedürfnissen entsprechend entwickeln kann
und die längst dringlich gewordene Baufrage gelöst wird.

Die Kantonsschule Winterthur setzt sich zusammen
aus dem Gymnasium und der Industrieschule. Entspre-
chend der für die Kantonsschule Zürich bestehenden ge-
schlichen Regelung schließt das Gymnasium an die 6.

Primarklasse an; die Industrieschule, die früher an die
3. Sekundarklasse anschloß, schließt nunmehr erstmals im
Schuljahr 1925/26 ebenfalls an die 2. Sekundarschul-
klaffe an. Am Gymnasium werden zur zurzeit die Klaffen
1—4 in je zwei Parallelen geführt. In der Industrie-
schule wird der Unterricht einzelner Fächer gesondert er-
teilt: s.) für Schüler, die technischen Berussarten sich

zuwenden; d) für Lehramtskandidaten. Ende Dezember
1924 zählte die Schule 289 Schüler; davon entfallen
auf das Gymnasium 225, auf die Industrieschule 64.
Nach dem Wohnort der Eltern verteilen sich die Schüler:
Stadt Winterthur 218, andere Gemeinden des Kantons
61, übrige Schweiz 10; nach dem Bürgerort: Winter-
thur 108, andere Gemeinden des Kantons 90, übrige
Schweiz 85, Ausland 6.

Als städtische Schule wird mit teilweise dem gleichen
Lehrkörper wie die Kantonsschule die höhere Mädchen-
schule mit 2 Klaffen geführt. Ein besonderes Abkommen
mit dem Stadtrat Winterthur ordnet die finanziellen Be-
ziehungen zwischen dem Staat und der Stadt Winterthur.

Das an den Staat übergegangene Schulgebäude ent-
spricht seiner Aufgabe nicht mehr, und läßt eine Erwei-
terung der Schule nicht zu. Unter allen Umständen
müßte es unter erheblichen Kosten umgebaut und erwei-
tert werden. Die notwendige Raumvermehrung durch
einen Ergänzungsbau auf dem hiefür ins Auge gefaßten
Bauplatz zu gewinnen, wäre, wie bereits ausgeführt wor-
den ist, vom Standpunkt der Schule aus unzweckmäßig,
und da bei der Behörde und Bevölkerung Winterthurs
aus städtebaulichen Gründen berechtigte Bedenken er -

wachsen gegen die Ausführung eines solchen Projektes,
währe wohl eher zu prüfen, ob sich nicht die erforderliche
Erweiterung durch eine Vergrößerung des Schulhauses
selbst erzielen ließe. Diese Frage ist sorgfältig untersucht
worden. Dabei hat sich ergeben, daß — allerdings unter
Beschneidung des Bauprogrammes — eine Lösung zu
finden wäre, bei der mit einem Aufwand von 1,600,000
Fr. wenigstens für die nächsten Bedürfnisse gesorgt wer-
den könnte, in der Weise, daß ein Ausbau nach der
Rückseite ausgeführt wird. Es liegt indessen auf der
Hand, daß ein Projekt, bei dem man in her Hauptsache
an eine bestehende, nicht befriedigende Raumeinteilung
gebunden ist, ungünstiger ist, als die Errichtung eines

- Neubaues, in dem die einzelnen Teile in organische Ver-
btndung gebracht werden können, und der auch künftige
Bedürfnisse angemessen berücksichtigt. Der Vorteil eines
Neubaues ist um fo größer, wenn dafür ein Bauplatz
gewählt werden kann, der dem geräuschvollen Verkehr
entrückt ist, während der Unterricht im alten Haus in un-
leidlicher Weise durch den Straßenlärm gestört wird.
Die Entscheidung zwischen Um- und Ausbau einerseits
— Neubau anderseits, ist daher rasch getroffen, wenn
die Vorteile des letztern nicht mit allzu großen Opfern
erkauft werden müssen. Die Behörden des Kantons und
der Stadt Winterthur sind darin einig, daß dies bei dem

vorliegenden Neubauprojekt der Fall ist, für das nun

die Genehmigung und Krediterteilung beantragt wird.

Das von der Schulbehörde aufgestellte Baupro-
gram m sieht neben 26 Klassenzimmern die Bereitstellung
an Zahl genügender und zweckmäßig eingerichteter Räume
für den notwendigen Spezialunterricht (Biologie, Physik,
Chemie, Geographie, Zeichnen, Singen, Turnen) vor.

Wenn die Zahl der Klassenzimmer diejenige der Heu-

tigen Abteilungen überschreitet, so ist damit der künftigen
Entwicklung der Schule vorsorglich Rechnung getragen,
gestützt auf die Erfahrung, die man bei der neuen Kan-
tonsschule in Zürich gemacht hat, wo sich das anschei-
nend überreichlich bemessene Programm nach ganz kurzer

Zeit als zu knapp berechnet erwies.
Wie mit dem Bauprogramm, so ist auch mit dem

Bauplatz die künftige Entwicklung Winterthurs berück-

sichtigt worden. Er liegt außerhalb der dichten städti-
schen Bebauung. In Winterthur selbst wurden zuerst
Bedenken laut wegen dieser Abgelegenheit. Immerhin
sind die Entfernungen nicht allzu groß, und mit der

Ausdehnung der Stadt wird das Zentrum der gewählten
Baustelle immer näher rücken. Abgesehen vom Landpreis,
der sich für keinen der andern diskutierten und mehr im
Innern der Stadt gelegenen Bauplätze so günstig stellte,

empfiehlt sich das für die Kantonsschule gewählte Bau-
terrain durch seine ruhige und sonnige Lage.

Wenn es nach seiner Bodengestaltung der Projektie-
rung keine ganz leichte Aufgabe stellte, so sind die Schwie-
rigkeiten von den Verfassern des erstprämiierten und von
der Behörde zur Ausführung angenommenen Projektes
in vorzüglicher Weise überwunden worden, und es wird
Winterthur mit der Herstellung der neuen Kantonsschule
an dominierender Stelle ein bemerkenswertes Bauwerk,
erhalten.

Nach den vorliegenden Bauplänen wird die Lage am

Hang zu einer Gruppierung der Baulichkeiten ausgenützt,
die vom Standpunkt der Schule vorteilhaft ist, und zu-

gleich architektonisch günstig wirkt. Der langgestreckte

Zentralbau enthält neben den allgemeinen Verwaltungs-
räumen die eigentlichen Klassenzimmer; ihm sind auf
beiden Seiten um ein Stockwerk tiefer liegende Flügel-
bauten angegliedert und vorgebaut, auf die in zweck-

mäßiger Weise die Spezialräume für die naturwissen-
schaftlichen Unterrichtsfächer verteilt sind. Die Dispo-
sition der Zugänge von außen, der Treppen und Korri-
dore im Innern, ist klar und übersichtlich, und wird den

Bedürfnissen der Schule in bester Weise gerecht. Unter

der vor der Front des Hauptgebäudes liegenden Terrasse

finden sich in geschickter Verwertung des abfallenden Ge-

ländes Turnhalle und Singsaal eingebaut, und davor
breitet sich der weite Turn- und Spielplatz aus. Ohne

Aufwand schmückender Zutaten wird durch die Gliederung
der Gebäudemassen eine monumentale Wirkung erzielt.

Die Baukosten sind nach dem auf Grund der Wett-

bewerbsvorlage ausgearbeiteten definitiven Bauprojekt be-

rechnet, wie folgt:
Gebäude 2,800,000 Fr.
Umgebungsarbeiten 238,500 „
Möblierung 251,900

3,351,400 Fr.
Dazu kommen die Kosten für den Ankaus der Liegen-

schaft: 185,000 Fr., so daß sich/eins Gesmntkostensumme
ergibt von 3.536,400 Fr. Nachdem sich die Stadt Win-

terthur verpflichtet hat, für die RückÜbertragung der durch

den Vertrag von 1919 abgetretenen Liegenschaften und

an die Kosten des Neubaues einen Beitrag von 900,000 Fr.

zu leisten, wird der Kanton durch den Neubau mit Fr.

2,636,500 belastet bleiben. In diesem Umfange sucht der

Regierungsrat um einen Baukredit nach, der der Geneh-

migung durch die Stimmberechtigten bedarf.
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g=ür bctt ffaß, baß bet Neubau mangels bet 3"'
fiimmung beS RantonSrateS obet mangels bet Rrebitbe«
Billigung buret) bte Stimmberechtigten nicht fotlte auS«

geführt werben tonnen, würbe burdj einen 3ufahoertrag
oereinbart, baß bet Canton — entfpred|enb ben Sertrag
oon 1919 — baS RantonSfdjulgebäube in geeigneter Art
umbaue, bagegen für bte ©rfieliung eines ©rgänzungS»
baue§ auf bte Seanfpruc|ung beS ©tabtgartenS oerzidjte.
®te ©tabt ihrerfeits oerpftichtet fich, beut Danton -nach
beffen 2ßa|l eutweber baS für einen Anbau erforberliche
Sanb obet einen bem im 33ertrag oon 1919 bezeichneten
Sauplatj gleichwertigen unb für einen Seubau paffenben
Sauplatj unentgeltlich abzutreten. Unb e§ erltärt ftd)
ber ©tabtrat weiter bereit, ben juftänbigen ftnftanjen
ben Anlauf ber Siegenfehaft an ber §to<henbergftraße
Zum ©elbftloftenpreiS zu beantragen. Sßeitere Seftim«
mungen biefe§ 3ufa§oertrageS beziehen ftc^ auf bte un»
entgeltliche Seretlfteßung oon ®c|ulräumen, beten Se»

nüßung wäbrenb ber 3®it beS Umbaues notroenbig mürbe,
burd) bie ©tabt, unb auf bie Sffieiterbenütjung einzelner
3immer ber HantonSfdjule als AuSfteßungSräume für
baS ©eroerbemufeum.

S5er SegieruttgSral beantragt bem -RantonSrat, ben
Sertrag, ben er mit bem ©tabtrat oon 3G3interthur ab»

gefchloffen hat, z« genehmigen, unb unter Sorbehalt ber
3ufiimmung be§ SolleS ben z«* Ausführung eines Seit»
baueS ber RantonSfdiule in Sölnterthur erforberlicßen
Rrebit oon 2,636,500 gr. zu erteilen.

Sabbern bie ©timmberechtigten oon ®lntertt)ur be=

fdhloffen haben, ben RantonSfdjulbau mit bem anfehn«
ließen Setrag oon 900,000 gr. zu unterftfißen, mirb
angelegentlich empfohlen, bafür auch bie weiteren erfor«
berlichen Stotel zu bewilligen.

®ie Ausführung beS SeubaueS ift bie befie
ßöfung für bie notwenbige Serbefferung in ber Unter»
bringung ber RantonSfcßule in 2Bintertl)ur. ©ie wirb
nun auch btefer ©<hule Säume unb ©inrichiungen zur
Serfügung fteßen, bie berechtigten Sufwenbmtgen ent»

fpree|en, unb fie fiebert ihr eine weitere gute ©ntwid»
lung. 'Sem Danton unb ber ©tabt SSBlntertbur wirb
bie Ausführung biefeS großen SBerfeS zur ©ßre unb
Sterbe gereichen.

®Merne m) Idnleiieiferne SeitapnXjce.
(.ftorrefpnnbettj.) ©ortfe^ung.)

7. Sohrbrüdhe.
©tnb Sohrbrüdje früher in größerer 3ah» beobachtet

werben, etwa bei Äanalifationen, ober lontmen fte heute
noc| oor?

®!nb eS meift Duerbriidhe?
Ober SängSriffe?
Dber aufgeriffene Stoffen
Ober auSgebrochene ©cljalenfiüde?
®ie ffrage foil fid) auf ©djmieberohre ebenfo wie auf

©ußroßre beziehen.

SBenn Stohrbrücße früher häufiger eingetreten ftnb
als jetzt ober umgelehrt, bann hängt bas im allgemeinen
mit 3ufäßigfeiten zufammen, meift mit bem 3eitpunlt
ber .®ttrc|führung ber RanalifationSarbeiten. ®S ift an«
Zunehmen, baß an fich Stohrbrücße heute nod) eben fo
oft oorfommen wie-früher unb baß baS ältere Stoterial
teineSwegS zu häufigeren Sohtbrüchen Seranlaffung ge»
geben hat.

®aS widhtigfte ber angeftellten ©rhebungen liegt barin,
baß Sohrbrüche nur bei ©ußroßr oorlommen, bei ©chmiebe«
eifen unb Stahlrohr htugegen fo gut wie gänzlich aus«
gefchloffen ftnb. Sarin liegt eintotdht zu unterf^ä^en»

ber großer Sorteil ber ©chmiebe» unb ©tahlrohre, welker
auch barin zum AuSbrucl fommt, baß unter beftimmten
örtlichen Serhältniffen, befonbetS im Sergbaugebiet, bie

Serwenbung ber Stahlrohre mehr unb mehr zunimmt
unb manch® Serwaltungen wegen ber burd) ©ußroßr«
brüc|e entftanbenen ©chäben unb ©efaßren ganz über
teilweife zur Serwenbung oon ©tahtrößren übergegangen
ftnb.

Sei ©ußrößren hanbelte eS fich tu ber großen ßaupt»
fache, üteHeicljt mit 75%, um Duerbrücße; SängS»
riffe, aufgeriffene Stoffen unb auSgebrodjene Schalen«
ftüde lommen feiten oor, Sie Schöben ftnb zurüdzu»
führen oorwtegenb auf RanalifationSarbeiten, häufig auf
Sergbau, ©inwirlung oon gtoftperioben, unfachgemäße
Auflagerung ber Söhre auf äftauerwerf unb fefte ©egen»
fiänbe, Sobenfenlungen, Seuauffüßung oon Straßen,
oereinzelt auf ©enfen beS ©runbwafferftanbeS, ©rfcßüt»
terungen, unfachgemäße unb leichtfertige Serlegung, un»
gleichmäßige SÖanbftärlei?, bei SBafferleitungen auf ®rud«
proben, Suftfäde im Sohmetj, fcßneßeS ©fließen oon
ipi/üranten, bei ©aSleitungen auf SBafferroßrfcßäben ufw.

Querbrüdhe treten meift bei ben Heineren Sofjrbi»
menftonen auf, etwa bis zu 200 ober 300 mm ®urch«
meffer. Sei größeren ®imenfionen zeigen fich SängSriffe
unb auSgebrocîjene ©djalenfiüde, auc| aufgeriffene SRuffen ;

Zum Seil werben ötefe Stäben mit ber Serwenbung
älterer unb liegenb gegoffener Söhren in Serbinbung
gebraut, auch auf baS 3neinanberfd}teben oou Söhren,
auf ©ußfpannungen u. a. m. gehoben.

Sei Söhren oon 100 mm Si^tweite h«t nur eine

Serwaltung ausgebrochene ©chalenftüde beobachtet ; btefe
würben auf ©raphitbilbung infolge beS fetjr hohen ©alz»
gehalteS beS SobenS (3,6 bis 4 g ©alz auf 1 1 Soben»
feud|iigtett) in Serbinbung mit ©leltrolpfe zurüdgeführt.
©ine Mitteilung befagte, baß feit ©infüßrung ber Muffe
„Sedtinghaufen" ®ußrohtbrü<he nießt mehr oorgefommen
finb, gibt aber zu, baß folcße oorlommen lönnen. (Sei ber
SJtoffe „Sedlinghaufen" haben bie Staffen inwenbigSiflen).

©litige Serwaltungen nehmen an, baß bie 3ahl ber
Sohrbrü^e bei 2Bafferleitungen größer ift als bei ®aS»

leitungen.
3m Sergbaugebtet foß eS oorgelommen fein, baß bei

©chmiebe» unb ©tahtröhren baS ©chwanzenbe in bie
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Für den Fall, daß der Neubau mangels der Zu-
stimmung des Kantonsrates oder mangels der Kreditbe-
willigung durch die Stimmberechtigten nicht sollte aus-
geführt werden können, wurde durch einen Zusatzvertrag
vereinbart, daß der Kanton -- entsprechend den Vertrag
von 1919 — das Kantonsschulgebäude in geeigneter Art
umbaue, dagegen für die Erstellung eines Ergänzungs-
baues auf die Beanspruchung des Stadtgartens verzichte.
Die Stadt ihrerseits verpflichtet sich, dem Kanton nach
dessen Wahl entweder das für einen Anbau erforderliche
Land oder einen dem im Vertrag von 1919 bezeichneten
Bauplatz gleichwertigen und für einen Neubau passenden
Bauplatz unentgeltlich abzutreten. Und es erklärt sich
der Stadtrat weiter bereit, den zuständigen Instanzen
den Ankauf der Liegenschaft an der Rychenbergstraße
zum Selbstkostenpreis zu beantragen. Weitere Bestim-
münzen dieses Zusatzvertrages beziehen sich auf die un-
entgeltliche Bereitstellung von Schulräumen, deren Be-
nützung während der Zeit des Umbaues notwendig würde,
durch die Stadt, und auf die Weiterbenützung einzelner
Zimmer der Kantonsschule als Ausstellungsräume für
das Gewerbemuseum.

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, den
Vertrag, den er mit dem Stadtrat von Winterthur ab-
geschlossen hat, zu genehmigen, und unter Vorbehalt der
Zustimmung des Volkes den zur Ausführung eines Neu-
baues der Kantonsschule in Winterthur erforderlichen
Kredit von 2,636,500 Fr. zu erteilen.

Nachdem die Stimmberechtigten von Winterthur be-

schloffen haben, den Kantonsschulbau mit dem ansehn-
lichen Betrag von 900,000 Fr. zu unterstützen, wird
angelegentlich empfohlen, dafür auch die weiteren erfor-
derlichen Mittel zu bewilligen.

Die Ausführung des Neubaues ist die beste
Lösung für die notwendige Verbesserung in der Unter-
bringung der Kantonsschule in Winterthur. Sie wird
nun auch dieser Schule Räume und Einrichtungen zur
Verfügung stellen, die berechtigten Aufwendungen ent-
sprechen, und sie sichert ihr eine weitere gute Entwick-
lung. Dem Kanton und der Stadt Winterthur wird
die Ausführung dieses großen Werkes zur Ehre und
Zierde gereichen.

Gußeiserne md Miedeisemc LeitWsnhre.
(Korrespondenz.) (Fortsetzung.)

7. Rohrbrüche.
Sind Rohrbrüche früher in größerer Zahl beobachtet

worden, etwa bei Kanalisationen, oder kommen sie heute
noch vor?

Sind es meist Querbrüche?
Oder Längsrisse?
Oder aufgerissene Muffen?
Oder ausgebrochene Schalenstücke?

Die Frage soll sich auf Schmiederohre ebenso wie auf
Gußrohre beziehen.

Wenn Rohrbrüche früher häufiger eingetreten sind
als jetzt oder umgekehrt, dann hängt das im allgemeinen
mit Zufälligkeiten zusammen, meist mit dem Zeitpunkt
der Durchführung der Kanalisationsarbeiten. Es ist an-
zunehmen, daß an sich Rohrbrüche heute noch eben so
oft vorkommen wie früher und daß das ältere Material
keineswegs zu häufigeren Rohrbrüchen Veranlassung ge-
geben hat.

Das wichtigste der angestellten Erhebungen liegt darin,
daß Rohrbrüche nur bei Gußrohr vorkommen, bei Schmiede-
eisen und Stahlrohr hingegen so gut wie gänzlich aus-
geschloffen sind. Darin liegt eiw nicht.zu unterschätzen-

der großer Vorteil der Schmiede- und Stahlrohre, welcher
auch darin zum Ausdruck kommt, daß unter bestimmten
örtlichen Verhältnissen, besonders im Bergbaugebiet, die

Verwendung der Stahlrohre mehr und mehr zunimmt
und manche Verwaltungen wegen der durch Gußrohr-
bräche entstandenen Schäden und Gefahren ganz oder
teilweise zur Verwendung von Stahlröhren übergegangen
sind.

Bei Gußröhren handelte es sich in der großen Haupt-
sache, vielleicht mit 75°/o, um Querbrüche; Längs-
risse, aufgerissene Muffen und ausgebrochene Schalen-
stücke kommen selten vor. Die Schäden sind zurückzu-
führen vorwiegend auf Kanalisationsarbeiten, häufig auf
Bergbau, Einwirkung von Frosiperioden, unfachgemäße
Auflagerung der Rohre auf Mauerwerk und feste Gegen-
stände, Bodensenkungen, Neuauffüllung von Straßen,
vereinzelt auf Senken des Grundwasserstandes, Erschüt-
terungen, unsachgemäße und leichtfertige Verlegung, un-
gleichmäßige Wandstärken, bei Wasserleitungen auf Druck-
proben, Luftsäcke im Rohrnetz, schnelles Schließen von
Hydranten, bei Gasleitungen auf Wasserrohrschäden usw.

Querbrüche treten meist bei den kleineren Rohrdi-
menstonen auf, etwa bis zu 200 oder 300 mm Durch-
meffer. Bei größeren Dimensionen zeigen sich Längsriffe
und ausgebrochene Schalenstücke, auch aufgerissene Muffen;
zum Teil werden diese Schäden mit der Verwendung
älterer und liegend gegossener Röhren in Verbindung
gebracht, auch auf das Ineinanderschieben von Röhren,
aus Gußspannungen u. a. m. geschoben.

Bet Röhren von 100 mm Lichtweite hat nur eine

Verwaltung ausgebrochene Schalenstücke beobachtet; diese
wurden auf Graphitbildung infolge des sehr hohen Salz-
geholtes des Bodens (3,6 bis 4 Z Salz auf 1 I Boden-
feuchtigkeit) in Verbindung mit Elektrolyse zurückgeführt.
Eins Mitteilung besagte, daß seit Einführung der Muffe
„Recklinghausen" Gußrohrbrüche nicht mehr vorgekommen
sind, gibt aber zu, daß solche vorkommen können. (Bei der
Muffe „Recklinghausen" haben die Muffen inwendig Rillen).

Einige Verwaltungen nehmen an, daß die Zahl der
Rohrbrüche bei Wasserleitungen größer ist als bei Gas-
leitungen.

Im Bergbaugebiet soll es vorgekommen sein, daß bei
Schmiede- und Stahlröhren das Schwanzende in die
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